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fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu acht 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Im Verteidigungszustand wird die Tat nach Absätzen 1 

und 2 mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder mit Ver
urteilung auf Bewährung und die Tat nach Absatz 3 mit Frei
heitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft.

1. Diese Norm d ient dem  Schutz der militärischen Geheimnisse. Mit 
ih r soll in K onkretisierung des A rt. 1 zur Erziehung a lle r  M ilitär

personen zur W achsam keit beigetragen werden. Mit der Ausgestaltung 
der vorsätzlichen V erletzung der D ienstvorschriften über die W achsam
keit w ird  dem  Schutzbedürfnis der NVA und der O rgane des W ehrersatz
dienstes vor V erratshandlungen besser als m it § 15 M StrG Rechnung ge
tragen.

2. Militärische Geheimnisse sind alle nicht offenen Angaben in Wort, 
Schrift, Bild und Ton, die über den G efechtsw ert der NVA oder die

T ätigkeit der O rgane des W ehrersatzdienstes A uskunft geben. Welche 
Angaben der G eheim haltung unterliegen, erg ib t sich aus D ienstvor
schriften, aus anderen m ilitärischen Bestim m ungen, aus Kennzeichnungen 
(Geheim haltungsstufen) und aus Verpflichtungen, z. B. bei bestim m ten 
Diensten.

Geheimzuhaltende militärische Dokumente sind alle m it einer G eheim 
haltungsstufe (W S , GVS, usw.) versehenen Dokum ente (Schriftstücke, 
U nterlagen, Druckerzeugnisse, m ilitärische Bestim mungen, Tonbänder 
usw.). W eiterhin zählen dazu alle nachweispflichtigen Unterlagen. D ar
über h inaus können auch nicht nachweispflichtige .oder nicht Verschluß
charak ter tragende D okum ente geheim zuhalten sein, w enn die in ihnen 
en thaltenen  Angaben nicht offen im bereits erläu terten  Sinne sind.

G eheim zuhaltende m ilitärische G egenstände sind vor allem  Gegen
stände der K am pftechnik und A usrüstung, fü r die durch die dazu Befug
ten eine G eheim haltungsstufe festgelegt wurde.

Unbefugt ist jede Person, auch M ilitärperson, die nicht m it den zu 
lösenden A ufgaben in unm ittelbarer V erbindung steht.

3. Begehungsarten sind die unerlaubte O ffenbarung, das unerlaubte 
Verschaffen, die fü r U nbefugte zugängliche A ufbew ahrung und das

Abhandenkom m enlassen.
Das unerlaubte O ffenbaren kann in v ielfältigster Weise erfolgen, z. B. 

durch m ündliche M itteilung, durch Schrift (z. B. in Briefen), durch Bild 
(Übergabe oder Zeigen von Fotografien), durch Einblickgew ähren (z. B. 
in Dokumente) und durch andere M ittel (z. B. Tonband, Funk).

U nerlaubt ist jede O ffenbarung, die an eine Person, auch M ilitär
person gegeben wird, die m it der zu lösenden Aufgabe in keinem  u n 
m ittelbaren  Zusam m enhang steht.

Das unerlaubte Verschaffen ist dann gegeben, w enn sich der Täter


